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§ 105 WRG 1959 Öffentliche
Interessen.

 WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959
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1. (1)Im öffentlichen Interesse kann ein Antrag auf Bewilligung eines Vorhabens insbesondere dann als unzulässig

angesehen werden oder nur unter entsprechenden Auflagen und Nebenbestimmungen bewilligt werden, wenn:

1. a)eine Beeinträchtigung der Landesverteidigung oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder

gesundheitsschädliche Folgen zu befürchten wären;

2. b)eine erhebliche Beeinträchtigung des Ablaufes der Hochwässer und des Eises oder der Schiff- oder

Floßfahrt zu besorgen ist;

3. c)das beabsichtigte Unternehmen mit bestehenden oder in Aussicht genommenen Regulierungen von

Gewässern nicht im Einklang steht;

4. d)ein schädlicher Einfluß auf den Lauf, die Höhe, das Gefälle oder die Ufer der natürlichen Gewässer

herbeigeführt würde;

5. e)die Beschaffenheit des Wassers nachteilig beeinflußt würde;

6. f)eine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauches, eine Gefährdung der notwendigen

Wasserversorgung, der Landeskultur oder eine wesentliche Beeinträchtigung oder Gefährdung eines

Denkmales von geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung oder eines Naturdenkmales, der

ästhetischen Wirkung eines Ortsbildes oder der Naturschönheit oder des Tier- und Pflanzenbestandes

entstehen kann;

7. g)die beabsichtigte Wasseranlage, falls sie für ein industrielles Unternehmen bestimmt ist, einer

landwirtschaftlichen Benutzung des Gewässers unüberwindliche Hindernisse bereiten würde und dieser

Widerstreit der Interessen sich ohne Nachteil für das industrielle Unternehmen durch Bestimmung eines

anderen Standortes an dem betreffenden Gewässer beheben ließe;

8. h)durch die Art der beabsichtigten Anlage eine Verschwendung des Wassers eintreten würde;

9. i)sich ergibt, daß ein Unternehmen zur Ausnutzung der motorischen Kraft eines öffentlichen Gewässers

einer möglichst vollständigen wirtschaftlichen Ausnutzung der in Anspruch genommenen Wasserkraft nicht

entspricht;

10. k)zum Nachteile des Inlandes Wasser ins Ausland abgeleitet werden soll;

11. l)das Vorhaben den Interessen der wasserwirtschaftlichen Planung an der Sicherung der Trink- und

Nutzwasserversorgung widerspricht.

12. m)eine wesentliche Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer zu besorgen ist;

13. n)sich eine wesentliche Beeinträchtigung der sich aus anderen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften

resultierenden Zielsetzungen ergibt.

2. (2)Die nach Abs. 1 vorzuschreibenden Auflagen haben erforderlichenfalls auch Maßnahmen betreffend die

Lagerung und sonstige Behandlung von Abfällen, die beim Betrieb der Wasseranlage zu erwarten sind, sowie

Maßnahmen für den Fall der Unterbrechung des Betriebes und für Störfälle zu umfassen, soweit nicht

I. Hauptstück 8a. Abschnitt der Gewerbeordnung Anwendung finden. Die Wasserrechtsbehörde kann weiters

zulassen, daß bestimmte Auflagen erst ab einem dem Zeitaufwand der hiefür erforderlichen Maßnahmen

entsprechend festzulegenden Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der Anlage oder von Teilen der Anlage eingehalten

werden müssen, wenn dagegen vom Standpunkt des Schutzes fremder Rechte oder der in Abs. 1 genannten

öffentlichen Interessen keine Bedenken bestehen.
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